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Vorwort 

Dieses Buch lag im Sommersemester 1991 dem Fachbereich Rechtswissen-
schaft der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt/M. als Disserta-
tion vor. Gesetzgebung und Literatur sind im wesentlichen auf dem Stand von 
Ende Januar 1991. Für die Veröffentlichung habe ich die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs bis einschließlich Ende Oktober 1991 nachgetra-
gen. 

Mein herzlicher Dank gilt Herrn Professor Dr. Manfred Zuleeg (Richter am 
Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften/Universität Frankfurt/M.), der 
die Betreuung der Dissertation trotz großer Arbeitsbelastung übernommen hat-
te. Er hat mich über Jahre hinweg menschlich wie wissenschaftlich gefördert 
und mir durch eine einjährige Tätigkeit an seinem Lehrstuhl die Möglichkeit 
gegeben, dieses Buch zu erstellen. Herrn Professor Dr. Michael Bothe (Univer-
sität Frankfurt/M.) danke ich für wohlwollende und stete Unterstützung sowie 
die Übernahme des Zweitgutachtens. 

Das Promotionsvorhaben wurde durch ein Stipendium nach dem Hessi-
schen Gesetz zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern und die Universi-
tät Frankfurt/M. großzügig unterstützt. 

Ich widme die Arbeit meinen Eltern. 

Darmstadt, im Dezember 1991 Thomas Schröer 
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Kapitell: Grundlagen 

A. Einführung in die Problemstellung 

,,Aber ob der Umweltschutz nicht zu Hause beginnen muß ... , ob nicht Ge-
meinschaftsprogramme zu dirigistischen Verhärtungen führen können und ob 
die Zusammenarbeit von Fall zu Fall nicht weiter führen könnte, wird immer 
wieder gefragt. Hier ist die Abgrenzung zwischen Gemeinschaftsebene und na-
tionaler Ebene besonders problematisch."1. Dieser Feststellung eines früheren 
deutschen Richters am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften liegt in 
faktischer Hinsicht ein Umwelt-Szenario zugrunde, das am Beginn der neunzi-
ger Jahre weithin als bedrohlich empfunden wird. Anerkanntermaßen hat die 
Umweltbelastung bis hin zur Umweltzerstörung in puncto Qualität und Quanti-
tät ein gigantisches Ausmaß angenommen2. Hält man sich den Verseuchungs-
grad der Umweltmedien Boden, Luft und Wasser vor Augen, untersucht man 
die Verbreitung gefährlicher Stoffe oder beschäftigt man sich mit dem Zu-
stand von Fauna und Flora3, überall sind besorgniserregende Fakten zu ver-
zeichnen4. Das- im Wortsinne- globale Ausmaß der Umweltzerstörung wird 
durch einen Blick auf die räumliche Ebene verdeutlicht. Ganz allgemein ist zu 
konstatieren, daß Jahrzehnte intensiven Wirtschaftens in den Industrienatio-
nen und die Übervölkerung der Entwicklungsländer mittlerweile unübersehba-
re Schäden im ökologischen System der Erde hinterlassen haben. 

Der Schutz der Umwelt ist für die Menschheit damit zur (über)lebensnotwendi-
gen SchicksalsfrageS geworden. Dies hat etwa seit Beginn der siebziger Jahre die 

I Ever/ing, EuR 1987, 229; in der Sache ähnlich: Wal/ace, EA 1988, 587; Zuleeg, Thesen zu Vor-
behaltene Kompetenzen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften auf dem Gebiete des 
Umweltschutzes, in: GfU (Hg.), Dokumentation zur 10. wiss. Fachtagung der GfU, 1987, 122. 

2 Siehe: Brown et a/. (Hg.), Worldwatch Institute Repon, Daten zur Umwelt 89/90, 1989. Wäh-
rend dies für die "westliche Welt" seit längerem bekannt ist (vgl. die unten in Fn. 6 angegebene Li-
teratur), sind nun auch, im Zuge der Öffnung, besorgniserregende Fakten über den ökologischen 
Zustand Osteuropas an die Öffentlichkeit gedrungen; zur faktischen Situation in der ehemaligen 
DDR siebe z. B.: "Giftlcüche DDK", Der Spiegel, Nr. 2 vom 8.1.1990, 27- 32 und FAZ, Nr. 18 
vom 22.1.1990, 12. 

3 Die Dreiteilung des Umweltrechts in mediale, kausale und vitale Bereiche stammt von Breu-
er, Umweltschutzrecht, in: von Münch (Hg.), BesVerwR, 622 f.; ihm folgend: Zuleeg, Umwelt-
schutzrecht, in: Meyer/Stolleis (Hg.), HessStVwR, 1983, 283. 

4 Ein zusammenfassender Überblick über die aktuelle Lage der Umwelt findet sich bei: Hop-
pe/Beckmann, Umweltrecht, § 1, Rn. 8- 36m. w. N. aus dem juristischen und nichtjuristischen-
Schrifttum. 

5 So: Klopfer, UmwR, § 1, Rn. 1; Simonis/Freiherr von Weizsäcker, EA 1990, 1, sprechen 
von einem "Uberlebensthema"; ähnlich auch Bundespräsident Richard von Weizsäcker, Bulletin 
Nr. 122 vom 9.10.1986, der der Auffassung ist, daß die Umweltfrage zur Überlebensfrage der 
Menschheit geworden ist. 

2 Schröer 
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Forschung und Wissenschaft6, die Politik? und in deren Folge das RechtS auf den 
Plan gerufen. Aus der Erfahrung heraus, daß die Belastung der Umwelt weder vor 
Staatsgrenzen noch vor Kontinenten9 haltmacht, ist die heute wohl unbestrittene 
Einsicht erwachsen, daß Schutz, Erhalt und Revitalisierung der angegriffenen Um-
welt oftmals ein über den einzelnen Nationalstaat hinausgehendes Handeln erfor-
derlich machen10_ Dementsprechend wird seit einiger Zeit versucht, Umweltpoli-
tik auf der Ebene internationaler Organisationen zu betreibenll. Dies geschieht 
beispielsweise im Rahmen der Vereinten Nationen mit ihren Unterorganisationen 
UNEP, UNESCO, WH012 und FAO ebenso wie - aus europäischer Sicht - inner-
halb der Europäischen Gemeinschaften, des Europarats, der Organisation für wirt-

6 Stellvertretend für viele andere seien hier zwei der wichtigsten Untersuchungen genannt: 
Meadows et al., Die Grenzen des Wachstums, 1972 (Auftragsarbeit des Club of Rome) und Coun-
cil on Environmental Policy/Department of Stare (Hg.), Global 2000, Der Bericht an den Präsiden-
ten, 1980; in diesem Zusammenhang interessant ist auch die Abhandlung von: Streich, Global 
1990, Zwischenbilanz der Umweltstudie "Global 2000", 1989 und das Interview mit Meadows in: 
Der Spiegel, Nr. 29 vom 17.7.1989, 118. 

7 Auch hier seien, stellvertretend für viele andere, zwei der wichtigsten internationalen Tagun-
gen genannt: Konferenz der Vereinten Nationen unter dem Thema ,,Der Mensch und seine Um-
welt' vom 5.- 16. Juni 1972 in Stockholm; Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der 
Europäischen Gemeinschaft vom 19./20. Oktober 1972 in Paris. Für 1992 ist in Brasilien eine wei-
tere Konferenz der Vereinten Nationen unter dem Thema "Umwelt und Entwicklung" geplant. 
Zum Nutzen internationaler Umwelttagungen: Graf Hohenthal, FAZ, Nr. 141 vom 22. Juni 1989, 
1. 

8 Aus der Fülle internationaler Vereinbarungen (siehe insoweit die Sammlungen von: Rüster/ 
Simma/Bock (Hg.), International Protection of the Environment, Treaties and related documents, 
1970 ff; Burhenne (Hg.), Internationales Umweltrecht - Multilaterale Verträge, 1974 ff.; Umwelt-
bundesamt (Hg.), Völkerrechtliche Vereinbarungen der Bundesrepublik Deutschland auf dem Ge-
biet des Umweltschutzes, 1985) seien hier lediglich das von der UNEP verabschiedete "Umwelt-
rechtsprogramm von Montevideo" von 1981 und die 1982 von der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen beschlossene "UN-Weltcharta für die Natur'' genannt, zu beidem: Kloepfer, oben 
Fn. 5, § 6, Rn. 72 f.; allgemein dazu auch: ders. , DVBI. 1984, 245 - 255. 

9 In dieser Hinsicht am sinnfalligsten erscheinen die Klimaveränderungen (sog. Treibhausef-
fekt), die unter anderem durch das allmähliche Verschwinden der Ozonschicht und das Abholzen 
subtropischer Regenwälder weltweit auftreten; siehe dazu: Brawn, Der Treibhauseffekt: eine welt-
weite Herausforderung, EA 1989, 231 ff.; EG-Kommission, Der Treibhauseffekt und die Gemein-
schaft, betreffend das Arbeitsprogramm der Kommission zur Beurteilung der politischen Optionen 
zur Verringerung der mit dem "Treibhauseffekt" verbundenen Risiken, 1989, (KOM (89) 
656/2endg.); Enquete Kommission des 11. Deutschen Bundestages, Vorsorge zum Schutz der Erd-
atmosphäre: Eine internationale Herausforderung, Zwischenbericht, 1989; Ghazi, Hat die Erde Fie-
ber?, EG-Magazin, 12/1990, 19 ff. sowie die Tttelgeschichten: ,,Die Klima-Katastrophe", Der 
Spiegel Nr. 33/1986; ,,Das Ozonloch", Der Spiegel Nr. 49/1987 und "Wer rettet die Erde?", Der 
Spiegel Nr. 29/1989. 

to Auf der Gipfelkonferenz der sieben führenden Industrienationen im Juli 1989 in Paris wur-
de übereinstimmend festgestellt, daß das ökologische Gleichgewicht der Welt gemeinsam besser 
zu wahren sei; Quelle: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hg.), Politik, Nr. 5, 
1989, 1 f.; Simonis I von Weizsäcker, oben Fn. 5, 3; Kloepfer, oben Fn. 5, § 6, Rn. 201; Ercman, 
ZfRV 1978, 267; 0/schowy, Der Landkreis 1987, 245; von Moltke, Die EG-Umweltpolitik- not-
wendige Ergänzung nationaler und internationaler Maßnahmen, in: Hrbek/Wessels (Hg.), EG-Mit-
gliedschaft, 1984, 302. 

11 Bungarten, Umweltpolitik in Westeuropa, 1978, 195. 
12 So fand am 7J8.12.1989 in Frankfurt/M. die Erste Europäische Konferenz "Umwelt und Ge-

sundheit' statt. Es nahmen die 29 europäischen Mitgliedstaaten der WHO einschließlich der EG-
Kommission teil. Einvernehmlich wurde die Europäische Charta "Umwelt und Gesundheit' ange-
nommen. Dies stellt einen Beitrag zu einer gesamteuropäischen Harrnonisierung der Umweltbedin-
gungen dar (siehe: UPR 1990, 56). 
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schaftliehe Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), der Genfer Wirtschafts-
kommission für Europa (ECE), des Nordischen Rats und schließlich im Rahmen 
der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE)13. Seit dem 
Aufkommen dieser Entwicklung wird immer wieder die Schwerfalligkeit14 und 
mangelnde Efflzienz15 eines solchen Vorgehens beklagt. Die Kritik ist sogar so 
weit gegangen, zu fragen, ob das Völker- und Europarecht nicht als ,,Alibi für Um-
we/tschutzdeftzite" diene16_ 

Trotz aller Bedenken und Vorbehalte ist jedoch weithin anerkannt, daß in 
Europa die Europäische Gemeinschaft von allen multinationalen Zusammen-
schlüssen strukturell die besten Voraussetzungen bietet, effektive Umweltpoli-
tikl7 zu betreiben18_ Dies liegt vor allem daran, daß die Gemeinschaft eine ei-
gene Rechtsordnung darstellt19_ Sie vermag verbindliches Recht zu setzen, 
das gegenüber nationalen Bestimmungen vorrangig ist20 und unter bestimm-
ten Voraussetzungen unmittelbare Individualwirkung entfaltet21_ Innerhalb die-
ser Rechtsordnung wiederum bietet sich der Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Vertrag)22 wegen seiner ökonomi-
schen Zielsetzung, die unter anderem in der Präambel und in den Artt. 2 und 3 
EWGV zum Ausdruck kommt, deshalb am besten als rechtlicher Rahmen ei-
ner gemeinschaftlichen Umweltpolitik an, weil eine jeweils isoliert betriebene 
nationale Umweltpolitik der Mitgliedstaaten negative Auswirkungen auf den 
innergemeinschaftlichen Markt haben kann. National differierende Umwelt-

13 Umweltpolitisches Handeln internationaler Organisationen wird besprochen von: Opper-
mann, "Gute Nachbarschaft" im internationalen und europäischen Umweltschutzrecht, in: Kut-
scher-FS, 1981, 301 - 318; Bothe, Internationale Umweltorganisationen, in: HdUR, Bd. I, Sp. 807 
- 821; Hohmann, Aus Politik und Zeitgeschichte, B 47-48/1989, 30- 38. 

14 So: Bothe, ZfU 1979, 293. 
15 So: Pag-Kuhn!Schmuck, Umweltpolitik- eine europäische Aufgabe, 1987, 10. 
16 So der Titel einer Abhandlung von Bryde, Martens-GS, 1987, 769 - 787; nach Vitting-

hoff,Wie behindert oder befördert Europäische Umweltpolitik die nationalen Umweltpolitiken?, 
Ev. Akademie Bad Boll, Protokolldienst 38/88, 69, 70, 73, besteht der Konflikt vielmehr darin, 
daß nationale Egoismen oftmals einer gemeinschaftlichen Umweltpoltik im Wege stehen. Positiv 
beurteilt wird die Umweltpolitik der EG von Hohmann, oben Fn. 13, 38. 

17 Dazu: Uebersohn, Effektive Umweltpolitik, Folgerungen aus der Implementations- und 
Evaluationsforschung, 1990; Krusche, Umweltrecht, Neues Denken- neue Perspektiven, 1988. 

18 Behrens, Rechtsgrundlagen der Umweltpolitik der EG, 1976, 24; Gröbl, ET 1989, 661; Op-
permann, oben Fn. 13, 309; Riegel, NuR 1981, 91; Schmuck, Umweltpolitik: Grenzüberschreiten-
de Probleme - europäische Lösungen, 1988, 3 ff.; abwägend: Strübel, Aus Politik und Zeitge-
schichte, B 27/1988, 18. 

19 EuGH, Urt. vom 5.2.1963, Rs. 26/62, Van Gend & Loos vs. Niederländische Finanzverwal-
tung, Slg. 1963, 1 (25); Everling, in: Lukes (Hg.), Binnenmarkt für Elektrizität, 1988, 135; Beut-
ler, in: BBPS, 55 m.w.N. 

20 EuGH, Urt. vom 15.7.1964, Rs. 6/64, Costa vs. ENEL, Slg. 1964, 1251 (1268 ff.); der Vor-
rang sämtlichen Gemeinschaftsrechts selbst gegenüber Grundrechten des GG ist mittlerweile vom 
BVerfG (E 73, 339 (374 ff.), sog. Solange li-Urteil) anerkannt; aus der Literatur: Zuleeg, Das 
Recht der Europäischen Gemeinschaften im innerstaatlichen Bereich, 1969, 136 ff. m.w.N.; aus 
neuerer Zeit: Everling, DVBJ. 1985, 1201 ff.; Einzelheiten unten Kap. 3 A. 

21 Ausgangspunkt für die unmittelbare Anwendbarkeit des Gemeinschaftsrechts war das Ur-
teil des EuGH in der Rs. 26/62 (oben Fn. 19); diese Rechtsprechung wurde seitdem in einer Viel-
zahl von Entscheidungen konkretisiert; zu den Einzelheiten: Kap. 3 B. 1. a). 

22 BGBI. 1957 ll, 766. 
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